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Beschlussvorlage 
 
 

Grundsatzbeschluss zum Haushaltsrecht 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Bergneustadt beschließt, die Grundsatzbeschlüsse zum Haushaltsrecht vom 

16.06.2010 um die nachfolgende Ziffer 8. zu erweitern:  
 

8. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO 
 

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im konsumtiven Bereich sind 

übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
 

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letz-

ten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längs-
tens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensge-
genstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Wer-

den Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächt i-
gungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 

 

 
 
 

Wilfried Holberg 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 

 

Durch Ermächtigungsübertragungen wird der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit durchbrochen. 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können gemäß § 22 Gemeindehaushalts-
verordnung NRW (GemHVO) übertragen werden. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des 

Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Hierzu 
dient der vorliegende Grundsatzbeschluss. Im Rahmen dieser grundsätzlichen Regelungen ent-

scheidet der Kämmerer über die vom Fachamt beantragten Ermächtigungsübertragungen. Dem 
Rat wird eine Übersicht der Übertragungen vorgelegt. 
 

In den Ziffern 1. bis 7. der Grundsatzbeschlüsse, die der Rat in seiner Sitzung am 16.06.2010 ge-
fasst hatte, werden unbestimmte Rechtsbegriffe erläutert und Zuständigkeiten festgelegt. 
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